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zu A053/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum National­
rat Dr. ERMACORA, KRAFT und Genossen am 120 Dezember 1984 
an mich gerichteten Anfrage Nr. 1059/J beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1 und 2: 

Der Landesverteidigungsplan unterscheidet zwei Komponenten 
der Raumverteidigung, eine operativ-taktische und eine 
geistig-psychologische .. Während aber die operativ-taktische 
Komponente im Landesverteidigungsplan unmittelbar näher 
präzisiert wird, ist eine solche Ausformung für den geistig­
psychologischen Bereich nicht vorgenommen worden. 

Im Hinblick darauf wurde eine Arbeitsgruppe damit befaßt, 
Umfang und Inhalt dieser Komponente im Detail zu umschrei­
ben, wobei im vorliegenden Zusammenhang nicht übersehen 
werden darf 9 daß die geistig-psychologische Komponente auch 
andere Bereiche der Umfassenden Landesverteidigung tangierto 

Da ich der Meinungsbildung dieser Arbeitsgruppe nicht vor­
greifen will, bitte ich um Verständnis, daß ich von einer 
Beantwortung dieser Fragen im gegenwärtigen Zeitpunkt Ab­
stand nehmeo 
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Nein~ 

Zu 4: 

Seit meinem Amtsantritt wurden eine Reihe von Maßnahmen 

im Sinne der Fragestellung in Angriff genommen, von denen 

ich nachstehend folgende erwähnen möchte: 

- Erarbeitung sozialwissenschaftlicher Studien; 
- Sozialwissenschaftliche Kontakte mit SAMSx)g AMS X

), 
SOWIx) (zoB. SAMS-Tagung im Dezember 1984: "Wie geht 
die Armee mit der Angst um?"); 
Bearbeitung geistig-psychologischer Themen in 
militärischen Medien; 

_. AR-Befehl über "Milizgemeinschaften"; 

- Gründung von neuen Partnerschaften; 
- BroschUre "Bereit für Österreich"; 
- Verstärkter Einsatz von Informationsoffizieren an 

Schulen; 
- Maßnahmen im Rahmen des Ausbildungszweiges n\vehr­

politische Ausbildung n im Wege der Wissensvermitt­
lung und der praktischen wehrpolitischen Truppen­
arbeit (z.B~ Erlässe zum Februar 1934i Richtlinien 
fUr die Gestaltung der Republikfeiern 1985 im 
Bundesheer; Wehrpolitischer Film: l'Heer in der 
Demokratie ll ; Fertigstellung der Grundausstattung 
der WPol-!>1appe) , 

Es ist richtig, daß die Errichtung eines derartigen 
Institutes an der Landesverteidigungsakademie ins Auge 

gef'aßt wird 0 Derzeit s.ind aber weder Bezeichnung noch 
Aufgaben dieses Institutes endgültig fixiert. Im übrigen 
verweise ich auf meine AusfUhrungen zu den Fragen 14 und 
15. 

~. -'"._~-------------

x) SAlVfS 

i\.Iv1S 

30WI 

- Schweizer Arbeitskreis Militär und Soziologie 

- Arbeitskreis Militär und Soziologie 
- Soziahdssenschaftliches Institut der Bund.es-

wehr 
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Zu 6: 

Die Grundsatzkompetenz fUr die geistig-psychologische Kom­
ponente der militärischen Landesverteidigung liegt beim 
BUro fUr Wehrpolitik; konkrete Angelegenheiten der geistig­
psychologischen Komponente ressortieren zur Abteilung 
Armeekommando/GSo 

Zu 7: 

Dieser Bereich p der - wie schon zur Frage 3 erwähnt - selbst 
nicht Teil der geistig-psychologischen Komponente ist, ob­
liegt jeweils den SS/GS-Dienststellen. 

Zu 8 und 9: 

Wie schon einleitend ausgefUhrt, ist gegenwärtig eine Ar­
beitsgruppe darum bemUht p auf der Grundlage des Landes­
verteidigungsplanes Richtlinien im Sinne der Fragestel­
lung zu erarbeiten, wobei als erster Schritt eine fUr die 
Truppe anwendbare, allgemeinverständliche Beschreibung 
bzw o Umsetzung der Ziele des gesamten geistig-psychologi­
schen Bereiches fertiggestellt werden soll. 

Zu 10: 

Ja. 

Zu 11: 

Entfällt. 

Zu 12: 

Hinsichtlich der seit meinem Amtsantritt getroffenen Maß­
nahmen verweise ich auf meine Antwort zur Frage 4. 

Zu 13: 

Sofern dies gewünscht wird, bin ich selbstverständlich 
dazu bereit, wobei ich darauf aufmerksam mache, daß es 
sich im vorliegenden Zusammenhang nicht um eine "Richt­
linie", sondern um eine Reihe einzelner Maßnahmen nach 
einem einheitlichen Gestaltungsprinzip handelt. 
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Zu 14 und 15: 

Eine abschließende Aussage ist im gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht möglich, zumal der Begriff "militärische Sicherheits­
politik" - im Gegensatz zu jenem der (allgemeinen) Sicher­
heitspolitik - im Landesverteidigungsplan nicht definiert 
ist. Es handelt sich hiebei lediglich um einen ressortin­
ternen Arbeitsbegriff, der im Zusammenhang mit dem unter 
Frage 5 erwähnten Institut. an der Landesverteidigungsaka­
demie verwendet wird. 

Zu 16 und 17: 

Ja. Eine taxative Aufzählung aller staatlichen und 
nichtstaatlichen Stellen, mit denen eine Koordination 
bzw. Zusammenarbeit notwendig ist, erscheint nicht möglich. 
Welche Behörde, Dienststelle, Vereinigung oder Institution 
im Einzelfall zur Mitwirkung herangezogen werden muß, wird 
durch die jeweilige Problemstellung bestimmto 

Zu 18: 

Im Rahmen der koordinierten Ubungen werden hinsichtlich der 
Zusammenarbeit von zivilen und militärischen Stellen ent­
sprechende Erfahrungswerte gesammelt, entsprechende Koordi­
nationsmaßnahmen ergeben sich aus der jeweiligen AufgabensteIlung; 
im übrigen darf ich auf die zur Frage 4 beispielsweise ange­
führten Veranlassungen hinweiseno 

Zu 19 und 20: 

Aus dem diesbezüglichen Maßnahmenpaket fUr 1985 möchte ich 
besonders die Forcierung der Arbeiten der erwähnten Arbeits­
gruppe, die Mitwirkung an der Veröffentlichung des Landes­
verteidigungsplanes, die Umsetzung des Richtlinienerlasses 
für die Gestaltung der Republikfeiern sowie die Fortsetzung 
der sozialwissenschaftlichen Arbeiten hervorheben. 

12 0 Februar 1985 

/ 
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